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Index

L72009 Beschaffung Vergabe Wien

001 Verwaltungsrecht allgemein

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2006 §2 Z16 lita sublitaa;

BVergG 2006 §321 Abs2;

BVergG 2006 §90 Abs1;

LVergRG Wr 2007 §24 Abs4;

VwRallg;

1. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.03.2016 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.01.2014 bis 29.02.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 128/2013

3. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.04.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2012

4. BVergG 2006 § 2 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

5. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.01.2008 bis 04.03.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007

6. BVergG 2006 § 2 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

1. BVergG 2006 § 321 gültig von 01.01.2014 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 321 gültig von 01.04.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2012

3. BVergG 2006 § 321 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

4. BVergG 2006 § 321 gültig von 01.01.2008 bis 04.03.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007

5. BVergG 2006 § 321 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

1. BVergG 2006 § 90 gültig von 01.02.2006 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

Rechtssatz

Eine Notwendigkeit, die Anfechtungsmöglichkeit hinsichtlich der Ausschreibungsunterlagen auf Grund einer

Berichtigung wieder zur Gänze zu erö<nen, ist auch im Hinblick auf die - hinter der abweichenden Antragsfrist für die

Anfechtung von Ausschreibungsunterlagen stehenden - Zielsetzung nicht zu erkennen. Die Erläuterungen zur

Stammfassung des § 321 Abs. 2 BVergG 2006, BGBl. I Nr. 17, der inhaltlich dem hier maßgeblichen § 24 Abs. 4 Wr

LVergRG 2007 entspricht, begründen diese abweichende Antragsfrist damit, dass angesichts der (üblicher Weise erst

gegen Ende der Angebotsfrist stattBndenden) Angebotserstellung entdeckte Probleme im Zusammenhang (u.a.) mit

den Ausschreibungsunterlagen von den Unternehmern wegen der zwischenzeitig eingetretenen Präklusion nicht mehr

releviert werden könnten, wenn für die Frist der Zeitpunkt der Bekanntmachung bzw. Absendung maßgeblich wäre (RV

1171 BlgNR XXII. GP, 138). Es obliegt allerdings den Unternehmern, die Ausschreibungsunterlagen vor Ablauf der

Antragsfrist auf allfällige "Probleme" hin zu überprüfen. Ist diese Frist - wie im vorliegenden Fall - abgelaufen, dann
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können in weiterer Folge nur mehr Rechtswidrigkeiten aufgegri<en werden, die aus Entscheidungen resultieren, die

nach Eintritt der Bestandskraft ergangen sind (wie hier vorliegend die Berichtigung). Dies steht auch mit dem Ziel der

eHzienten Abwicklung von Rechtsschutzverfahren in Einklang, dem die Bestimmungen betre<end die Fristen und die

Präklusionsregelung dienen (siehe dazu die Erläuterungen in RV 1171 BlgNR XXII. GP, 13).Eine Notwendigkeit, die

Anfechtungsmöglichkeit hinsichtlich der Ausschreibungsunterlagen auf Grund einer Berichtigung wieder zur Gänze zu

erö<nen, ist auch im Hinblick auf die - hinter der abweichenden Antragsfrist für die Anfechtung von

Ausschreibungsunterlagen stehenden - Zielsetzung nicht zu erkennen. Die Erläuterungen zur Stammfassung des

Paragraph 321, Absatz 2, BVergG 2006, Bundesgesetzblatt römisch eins Nr. 17, der inhaltlich dem hier maßgeblichen

Paragraph 24, Absatz 4, Wr LVergRG 2007 entspricht, begründen diese abweichende Antragsfrist damit, dass

angesichts der (üblicher Weise erst gegen Ende der Angebotsfrist stattBndenden) Angebotserstellung entdeckte

Probleme im Zusammenhang (u.a.) mit den Ausschreibungsunterlagen von den Unternehmern wegen der

zwischenzeitig eingetretenen Präklusion nicht mehr releviert werden könnten, wenn für die Frist der Zeitpunkt der

Bekanntmachung bzw. Absendung maßgeblich wäre Regierungsvorlage 1171 BlgNR römisch 22 . GP, 138). Es obliegt

allerdings den Unternehmern, die Ausschreibungsunterlagen vor Ablauf der Antragsfrist auf allfällige "Probleme" hin

zu überprüfen. Ist diese Frist - wie im vorliegenden Fall - abgelaufen, dann können in weiterer Folge nur mehr

Rechtswidrigkeiten aufgegri<en werden, die aus Entscheidungen resultieren, die nach Eintritt der Bestandskraft

ergangen sind (wie hier vorliegend die Berichtigung). Dies steht auch mit dem Ziel der eHzienten Abwicklung von

Rechtsschutzverfahren in Einklang, dem die Bestimmungen betre<end die Fristen und die Präklusionsregelung dienen

(siehe dazu die Erläuterungen in Regierungsvorlage 1171 BlgNR römisch 22 . GP, 13).
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